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§ 239 BAO G. Ruckzahlung.

BAO - Bundesabgabenordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Die Rickzahlung von Guthaben & 215 Abs. 4) kann auf Antrag des Abgabepflichtigen oder von Amts wegen
erfolgen. Ist der Abgabepflichtige nach burgerlichem Recht nicht rechtsfahig, so kdnnen Rickzahlungen mit
Wirkung fur ihn unbeschadet der Vorschrift des § 80 Abs. 2 nur an diejenigen erfolgen, die nach den Vorschriften
des burgerlichen Rechtes Uber das Guthaben zu verfigen berechtigt sind.

2. (2)Die Abgabenbehorde kann den Rickzahlungsbetrag auf jenen Teil des Guthabens beschranken, der die Hohe
jener Abgabenschuldigkeiten Ubersteigt, die der Abgabepflichtige nicht spater als drei Monate nach der Stellung
des Ruckzahlungsantrages zu entrichten haben wird.

In Kraft seit 20.07.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/215
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/80
file:///

	§ 239 BAO G. Rückzahlung.
	BAO - Bundesabgabenordnung


